
Grundschule Volkmarode 
Unterdorf 24 - 38104 Braunschweig 
 

 

 

 

 

Rahmen-Hygieneplan  

Grundschule Volkmarode 

Stand: 21.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundschule Volkmarode 
Unterdorf 24 - 38104 Braunschweig 
 

 

1. Allgemeine Regelungen 

 

Arbeitsschutz 

In Hygieneplänen festgelegte Maßnahmen dienen dem innerbetrieblichen Schutz vor 

Infektionskrankheiten. Als Gemeinschaftseinrichtung, in der Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene betreut werden, kommt der Schule eine besondere Bedeutung zu. 

Zusätzliche Infektionsschutz-Maßnahmen des Dienstherrn oder Arbeitgebers zum Schutz vor 

arbeitsbedingten Gefahren müssen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 

Arbeitsschutzgesetz festgelegt werden. Dies kann insbesondere an Förderschulen sowie 

ggf. im Rahmen der schulischen Inklusion erforderlich sein. 

Ausschluss vom Präsenzunterricht und von Schulveranstaltungen  

Personen, die an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt sind oder bei denen ein 

entsprechender Krankheitsverdacht besteht, dürfen die Schule oder das Schulgelände nicht 

betreten und nicht an Schulveranstaltungen teilnehmen. Dies gilt auch für Personen, die 

unter häuslicher Quarantäne/Isolierung stehen. 

Einzelheiten hierzu finden Sie im Merkblatt des RKI zur Belehrung für Eltern und sonstige 

Sorgeberechtigte *: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsc

h.pdf?__blob=publicationFile  

Bei Auftreten von Symptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit wird die betroffene Person 

direkt nach Hause geschickt oder deren Abholung in die Wege geleitet. 

 
* Vorgaben der Kommunen, des Landes und des Bundes zu verpflichtenden Infektionsschutzmaßnahmen (z. B. 
Corona-Verordnung oder Absonderungs-Verordnung) sind vorrangig zu beachten.   
 

Mitwirkungs- und Meldepflichten 

Das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder ein entsprechender 

Krankheitsverdacht ist der Schulleitung unverzüglich mitzuteilen. Einzelheiten hierzu finden 

Sie im Merkblatt des RKI zur Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsc

h.pdf?__blob=publicationFile 

Die Schulleitung meldet das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder einen 

entsprechenden Krankheitsverdacht dem zuständigen Gesundheitsamt. 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.pdf?__blob=publicationFile
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Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnahmen 

Über die Hygienemaßnahmen werden das Personal und andere Mitwirkende (z. B. im 

Rahmen der Betreuung oder der ganztägigen Beschulung), die Schülerinnen und Schüler 

sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von 

ihr beauftragte Person zu unterrichten bzw. zu unterweisen. 

Lüftung  

Um gesundheitlich zuträgliche Raumluft sicherzustellen sowie zur Reduktion des 

Übertragungsrisikos von Infektionskrankheiten und Innenraumschadstoffen, ist eine 

regelmäßige und ausreichende Lüftung der Räume erforderlich. Gute Luftqualität leistet auch 

einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit sowie zur Vermeidung 

von unspezifischen Beschwerden und Geruchsproblemen. 

Siehe Kap. 5.8 Lufthygiene der Arbeitshilfe des NLGA. 

https://www.nlga.niedersachsen.de/schule-kindergarten/hygiene-205418.html  

Fensterlüftung 

In Räumen mit Fensterlüftung ist das „20–5–20-Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten 

lüften, 20 Minuten Unterricht) zu befolgen. Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster zu erfolgen. Je größer die 

Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist 

bei kalten Außentemperaturen im Winter ein Lüften von ca. 3 - 5 Minuten sehr 

wirksam. An warmen Tagen muss länger gelüftet werden. Vor Beginn des Unterrichtes und 

in den Pausen soll unter Beachtung der Außentemperaturen gegebenenfalls auch länger 

gelüftet werden. Eine Dauerlüftung soll nicht erfolgen. Andauernde Zugluft ist zu vermeiden. 

Soweit vorhanden, kann eine sogenannte Luftgüteampel, die die CO2-Konzentration misst, 

an das regelmäßige Lüften erinnern. Lüftungsmaßnahmen können dann abhängig von der 

CO2-Konzentration erfolgen. Steigt diese über 1.000 ppm, ist spätestens bei 1.500 ppm ein 

manuelles Lüften über Fenster vorzunehmen. 

Alternativ kann die CO2-App der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung genutzt 

werden, welche die optimale Zeit und Frequenz zur Lüftung bestimmen und an die nächste 

Lüftung erinnern kann (https://www.dguv.de/webcode.jsp?query=dp1317760). 

Eine alleinige Kipplüftung ist in der Regel nicht ausreichend, da durch sie zu wenig Luft 

ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die 

Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Die Öffnungsbegrenzungen an 

horizontalen Schwingflügelfenstern dürfen allerdings aufgrund der hohen Unfallgefahr nicht 

außer Kraft gesetzt werden.  

Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet 

werden, ist der Raum für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive 

raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden. 

https://www.nlga.niedersachsen.de/schule-kindergarten/hygiene-205418.html
https://www.dguv.de/webcode.jsp?query=dp1317760
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Raumlufttechnische Anlagen 

Räume mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlage) werden kontinuierlich und 

ausreichend mit Außenluft versorgt, soweit diese nicht im Umluftbetrieb laufen. 

Voraussetzung für die Nutzung einer RLT-Anlage ist, dass eine Wartung gemäß VDI 6022 

erfolgt. 

Eine zusätzliche Fensterlüftung ist in Räumen, die über eine raumlufttechnische Anlage 

verfügen, nicht erforderlich. 

Andere Lüftungsanlagen 

Andere Lüftungsanlagen, für die es keine normativen Regelungen gibt, wie z. B. einfache 

Zu-/Abluftanlagen (z. B. Fensterventilatoren), müssen fachgerecht geplant, eingebaut und 

betrieben werden.  

Ob eine zusätzliche Fensterlüftung (siehe oben: „Fensterlüftung“) erforderlich ist, ist im 

Rahmen der Planung festzulegen. Lüftungsmaßnahmen sollten abhängig von der CO2-

Konzentration erfolgen. Steigt diese über 1.000 ppm, sollte spätestens bei 1.500 ppm ein 

manuelles Lüften über Fenster oder eine Aktivierung der Lüftung vorgenommen werden. 

Luftreinigungsgeräte 

Luftreinigungsgeräte (Filtertechnologien, UV-C Technologien, Ionisations- und 

Plasmatechnologien) sind nicht dafür ausgelegt, verbrauchte Raumluft abzuführen bzw. 

Frischluft von außen heranzuführen. Diese ersetzen daher nicht die regelmäßige Lüftung. 

Die Vorgaben zur „Fensterlüftung“ sind soweit wie möglich umzusetzen.  

Vor Inbetriebnahme von Luftreinigungsgeräten ist eine Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 

Arbeitsschutzgesetz zu erstellen. 

2. Erhöhtes Infektionsgeschehen 

Bei erhöhtem Infektionsgeschehen über erregerhaltige Tröpfchen und Aerosole (z. B. bei 

Erkältungs- oder Grippewellen, SARS-CoV-2 Ausbrüchen) wird empfohlen, * die folgenden  

bewährten Maßnahmen freiwillig zu beachten: 

Abstand 

Abstand vermindert das Risiko einer Infektion. Ein Abstand von möglichst 1,5 Metern zu 

anderen vermindert das Risiko einer Infektion über erregerhaltige Tröpfchen. 

Masken 

Masken verringern das Risiko einer Infektion. In Innenräumen im öffentlichen Bereich und in 

öffentlichen Verkehrsmitteln reduziert das Tragen von Masken das Risiko einer Infektion. 

Das gilt besonders, wenn Menschen zusammentreffen, sich länger aufhalten und wenn der 

Abstand von möglichst 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden kann.   

* Vorgaben der Kommunen, des Landes und des Bundes zu verpflichtenden Infektionsschutzmaßnahmen (z. B. 
Corona-Verordnung oder Absonderungs-Verordnung) sind vorrangig zu beachten.   
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2.1 Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule  
 
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-
/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die 
Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Die Betroffenen sollten 
eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg 
tragen.  
 
2.2 Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnahmen  
 
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal und andere Mitwirkende, die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung 
oder eine von ihr beauftragte Person zu unterrichten bzw. zu unterweisen.  
 
Das Einhalten von Hygieneregeln, insbesondere die Händehygiene und der Umgang mit 
Mund-Nasen-Bedeckungen, sind mit allen Schülerinnen und Schülern altersangemessen zu 
thematisieren und einzuüben.  
Im Primarbereich ist mit den Schülerinnen und Schülern die Gefährdung durch Schals, 
Halstücher oder Bänder bei der Nutzung von Spielplatzgeräten zu thematisieren (s. Kap. 
6.4).  
 
Auf die Bedeutung der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln an Haltestellen am 
Schulgelände soll hingewiesen werden, ggf. auch durch Aushang.  
Die Information von schulfremden Personen über die bestehenden Hygieneregeln ist z. B. 

durch Aushang am Schuleingang und/oder Information auf der schulischen Internetseite zu 

gewährleisten. 

Die Lehrkräfte führen eine Belehrung über die Abstands- und Hygieneregeln durch und 

dokumentieren diese im Klassenbuch. 

 

3. Schulgebäude und Räume 

Hygiene in den Toilettenräumen und bei Handwaschplätzen 

In allen Toilettenräumen und an Handwaschplätzen müssen ausreichend 

Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und rechtzeitig aufgefüllt werden. 

Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Systeme, die Stoffrollen zur 

Handtrocknung verwenden, sind ebenfalls zulässig, sofern sie funktionsfähig sind. Der 

benutzte Teil der Handtuchrolle muss nach einmaligem Gebrauch wieder in den 

Handtuchspender eingezogen werden.  

Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten.  

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen nicht 

empfohlen. 
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4. Persönliche Hygiene  
 
Um eine Verbreitung von Viren und Bakterien zu verhindern, sollen die folgenden 
Maßnahmen eingehalten werden, die auch allgemein empfohlen werden.  
 
Wichtigste Maßnahmen: Gründliches Händewaschen 
 
Händehygiene  

Die allgemeinen Hygieneregeln (z. B. regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion) 

sind zu beachten. Siehe Kap. 4.2. Händehygiene der Arbeitshilfe des NLGA.  

https://www.nlga.niedersachsen.de/schule-kindergarten/hygiene-205418.html 
 
 
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 
entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) z. B.:  
 

 nach Husten oder Niesen  

 nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln  

 nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes  

 vor und nach dem Schulsport  

 vor dem Essen  

 nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes  

 nach dem Toiletten-Gang.  
 
Um Hautirritationen und -schädigungen durch das häufigere Händewaschen vorzubeugen, ist 
eine geeignete Hautpflege sinnvoll, z. B. eine feuchtigkeitsspendende und rückfettende 
Creme, die nach dem Waschen und bei Bedarf benutzt wird. Die Handcreme kann für den 
Eigengebrauch von zu Hause mitgebracht werden 

 
Händedesinfektion  
Eine Desinfektion der Hände ist nur dann erforderlich, wenn die Hände Kontakt mit Wunden, 
Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen hatten (auch wenn 
Einmalhandschuhe genutzt wurden). In solchen Fällen sind vor der Desinfektion jegliche 
Handkontakte zum Beispiel mit Türklinken, Handläufen, Armaturen etc .zu vermeiden. 
Zur Durchführung der Händedesinfektion ist wie folgt zu verfahren:  
Die Hände sollen trocken sein.  

Ggf. grobe Verschmutzungen vor der Desinfektion mit Einmalhandtuch, Haushaltstuch etc. 
entfernen.  

Ca. 3 – 5 ml des Desinfektionsmittels in die Hohlhand geben.  

Unter waschenden Bewegungen in die Hände einreiben. Dabei darauf achten, dass die 
Fingerkuppen und -zwischenräume, Daumen und Nagelfalze berücksichtigt werden.  

Während der Einwirkzeit (je nach Herstellerangabe 30 Sekunden bis 2 Minuten) müssen die 
Hände mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.  
 
Bei erhöhtem Infektionsgeschehen über erregerhaltige Tröpfchen und Aerosole (z. B. bei 
Erkältungs- oder Grippewellen, SARS-CoV-2 Ausbrüchen) wird empfohlen, die Hände vor 
dem Betreten des Schulgebäudes zu desinfizieren. 
 

 
 

https://www.nlga.niedersachsen.de/schule-kindergarten/hygiene-205418.html
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5. Dokumentation und Nachverfolgung  
 
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement 

durch das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten: 

Dokumentation der Zusammensetzung der Klassen/ Kohorten.  

 Dokumentation der Abweichungen vom Klassen/ Kohorten-Prinzip, z. B. bei 
Ganztags- und Betreuungsangeboten.  

 Regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern.  

 Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler ist für jeden Klassen- oder 
Kursverband zu dokumentieren (z. B. Sitzplan im Klassenbuch) und bei Änderungen 
anzupassen. Eine Änderung von Sitzordnungen ist möglichst zu vermeiden.  

 Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten 
Personals (z. B. über den Stunden- und Vertretungsplan).  

 Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen (z. B. Handwerkerinnen 
und Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, 
Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische Kooperationspartner, 
Erziehungsberechtigte) mit Namen, Telefonnummer und Zeitpunkt des 
Betretens/Verlassens, z. B. in einem Besucherbuch.  
 

Diese Dokumentation ist drei Wochen aufzubewahren und muss dem Gesundheitsamt zur 
Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können.  
Zur Dokumentation können die bestehenden Dokumentationssysteme wie z. B. Klas-

sen/Kursbücher, Vertretungspläne oder ein Besucherbuch genutzt werden. Der Datenschutz 

ist zu gewährleisten. 

 

6. Lebensmittelhygiene 
 

Das Mitbringen und Verzehren von Lebensmitteln während des normalen Schulbetriebes 

erfolgt grundsätzlich eigenverantwortlich und erfordert daher kein besonderes Eingreifen. 

 

7. Veranstaltung von Schulfesten und anderen Treffen  
 
Bei Schulfesten und vergleichbaren Veranstaltungen werden in der Regel privat hergestellte 
Lebensmittel in Verkehr gebracht, ohne dass dies gewerbsmäßig erfolgt. Die besondere 
Gefahr liegt in diesem Fall in der mangelnden Kontrollierbarkeit des Herstellungsprozesses, 
der Lagerung und des Transportes.  

 Erdnusshaltige Lebensmittel dürfen nicht verarbeitet und mitgebracht werden 

 Die mit der Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln betrauten Personen frei von 
Infektionserkrankungen und Hautverletzungen bzw. -entzündungen (speziell an den 
Händen) sein sollen.  

 bei der Nutzung von wiederverwendbarem Geschirr und Besteck adäquate 
Aufbereitungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen (zum Beispiel professionelle 
Spülanlage ausleihen oder Transport zu Geschirrspüler).  

 Personen, die während des Festes mit der Herstellung bzw. dem Verteilen von 
Lebensmitteln betraut sind, sollen währenddessen möglichst keine anderen Aufgaben 
wahrnehmen (zum Beispiel Kassieren oder Kinderbetreuung)  
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8. Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe  
 
An erster Stelle steht immer die Sicherheit der Ersthelfenden. Wenn möglich, sollte der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen gewahrt werden. Zur Minimierung des 
gegenseitigen Ansteckungsrisikos für die Ersthelfenden und die hilfebedürftige Person sollte 
von beiden eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Wenn direkter körperlicher 
Kontakt möglich ist, sollen Ersthelfende Einmalhandschuhe tragen.  
Bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung kann die Beatmung unterbleiben, die isolierte 
Herzdruckmassage ist dann ausreichend. Falls eine Beatmungsmaske mit Ventil unmittelbar 
zur Verfügung steht, sollte diese verwendet werden.  
Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollten die Hände gründlich gewaschen und optimaler Weise 

ergänzend desinfiziert werden. Hierfür ist Händedesinfektionsmittel, möglichst beim Erste-

Hilfe-Material, zur Verwendung durch Ersthelfende bereitzuhalten. 

Mehrfach nutzbare Hilfsmittel (z. B. Kühlkissen) sind vor der erneuten Verwendung 

hygienisch aufzubereiten. 

Benutzte Kühlkissen müssen nach der Entgegennahme sofort desinfiziert werden. 

Desinfektionsmittel stehen an den Kühlschränken bereit. 

 
9. Schutzmaßnahmen der Gesundheitsbehörden  
 

 Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 
festgestellt, so trifft die zuständige Behörde die nach § 28 Absatz 1 Satz 1 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange 
es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.  

 Unter den Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige 
Behörde zudem in § 33 IfSG genannte Gemeinschaftseinrichtungen (u. a. Schulen) 
oder Teile davon schließen.  

 Schulen sind nicht ermächtigt, Schutzmaßnahmen nach dem IfSG zu treffen.  
 

 

 


